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ÖSTERREICHISCHER ARBEITERKAMMERTAG 

A-1041 Wien, Prinz-Eugen-Straße 20-22 Postfach 534 

An das 
Präsidium des Nationalrates 

Dr-Karl-Renner-Ring 3 
1010 Wien 

Ihre Zeichen Unsere Zeichen 

WpA-ZB-611 

Betreff: 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das 
Landwirtschaftsgesetz 1976 geändert wird 
Stellungnahme 

Telefon (0222) 65 3765 

Durchwahl 2586 
Datum 

29.3.1988 

Der Österreichische Arbeiterkammertag übersendet 25 Exemplare seiner Stellung
nahme zu dem im Betreff genannten Gesetzentwurf zur gefälligen Information. 

Der Präsident: Der,Kammeramtsdirektor: 

G~< 

Beilagen 

Telegramme: Arbkammer Wien' Telex 131690 
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Ö S TE R R Eie HIS eHE RAR BEI TE R KAM M E R T ~ G 

A·rü41 Wien. Ptlllz-el.lgen-$traße 20-22 Postfach 534 

An ,das 
'Bundesministerium für Land- und 
Forstwirtschaft 

Stubenring 1 
1011 Wien 

13.101/01-1 
C 7/88 

WpA/Dipl-lng.W/611 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das 
Landwirtschaftsgesetz 1976 geändert wird; 
S tel . 1 u n 9 nah m e 

';.' .',.,' 2358 23.3.1988 

Nach Auffassung des Österreichischen Arbeiterkammertages erfordert die vom 

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft in den stattgefund~nen Ex

pertengesprächen betonte Notwendigkeit der Heranführung des Agrar- und Er- . 

nährungssektors an ·die Erfordernisse eines größeren Wirtschaftsraumes auch 

eine schrittweise Strukturanpassung im Bereich der landwirtschaftlichen 

Produkt ion. 

Die Neuformulierung der Zielsetzungen im§ 1 des Entwurfes trägt nach Auf

fassung des Österreichischen Arbeiterkammertages dem Erfordernis nach Schaf

fung wettbewerbsfähiger Strukturen in der Landwirtschaft nicht Rechnung. 

Eine Reihe von Formulierungen im § 1, Abs 1 zielt vielmehr auf ei~e mög

lichst weitgehende Erhaltung der bestehenden Strukturverhältnisse ab. 
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I 

r • o. TE R R E' CHI S eHE R ... R BEI TE R KAM M E R TAG. 

Im Zusammenhang mit § lO~ Abs 1 des Entwurfes ergeben sich daraus zwingende 

Finanzierungsverpflichtungen des Bundes zur Aufrechterhaltung von Pr9duktions

strukturen~ d~e dem Erfordernis nach Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit 

nicht Rechnung tragen. 

'Im Hinblick auf die gegebene BUdgetsituation und die Notwendigkeit der Stabi

lisierung und wenn mHglichVerr{ngerung der Budgetbelastung durch Ausgaben 

im Agrarbereich, kann der Österreichische Arbeiterkammertag dem vorliegenden 

Entwurf, mit dem das LandwirtSChaftsgesetz 1976 geändert wird, nicht zustim-

men. 

2 

17/SN-103/ME XVII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)4 von 5

www.parlament.gv.at



• 

• 

17/SN-103/ME XVII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 5 von 5

www.parlament.gv.at




